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Texte du Praesidium Amendement proposé

(2) Der Aufbau, die Arbeitsweise, der Tätig-

keitsbereich und die Aufgaben von Euro-

pol werden durch ein Europäisches Geset-

ze festgelegt. Zu diesen Aufgaben kann

Folgendes gehören:

a) Einholen, Speichern, Verarbeiten, A-

nalysieren und Austauschen von insbe-

sondere von den Behörden der Mit-

gliedstaaten oder Drittstaaten oder von

den Stellen außerhalb der EU übermit-

telten Informationen;

b) Koordinierung, Organisation und

Durchführung von Ermittlungen und

von operativen Maßnahmen, die ge-

meinsam mit den zuständigen Behörden

der Mitgliedstaaten oder im Rahmen

gemeinsamer Ermittlungsgruppen

durchgeführt werden, gegebenenfalls in

Verbindung mit Eurojust.

(2) Der Aufbau sowie die Zuständigkeiten

und Aufgaben von Europol werden durch

ein Europäisches Gesetze festgelegt. Zu

diesen Aufgaben kann Folgendes gehören:

a) Einholen, Speichern, Verarbeiten, A-

nalysieren und Austauschen von insbe-

sondere von den Behörden der Mit-

gliedstaaten oder Drittstaaten oder von

den Stellen außerhalb der EU übermit-

telten Informationen;

b) Koordinierung, Organisation und

Durchführung von Ermittlungen und

von operativen Maßnahmen, die ge-

meinsam mit den zuständigen Behörden

der Mitgliedstaaten oder im Rahmen

gemeinsamer Ermittlungsgruppen

durchgeführt werden, gegebenenfalls in

Verbindung mit Eurojust.

Weitergehende Zuständigkeiten und

Aufgaben für Europol können durch

Europäische Gesetze festgelegt werden.

Der Rat beschließt einstimmig.



Das Europäische Gesetz legt ebenfalls die

Modalitäten für die Kontrolle der Tätig-

keiten von Europol durch das Europäische

Parlament, an der die nationalen Parla-

mente der Mitgliedstaaten beteiligt werden,

fest.

Das Europäische Gesetz legt ebenfalls die

Modalitäten für die Kontrolle der Tätig-

keiten von Europol durch das Europäische

Parlament, an der die nationalen Parla-

mente der Mitgliedstaaten beteiligt werden,

fest.

Begründung:

Der etablierte Begriff „Zuständigkeiten“ ist den inhaltlich unscharfen Begriffen „Arbeitsweise“ und

„Tätigkeitsbereiche“ vorzuziehen.

Im Interesse der Flexibilität gegenüber neuen Herausforderungen sollen Europol neue Zuständig-

keiten und Aufgaben übertragen werden können. Eine solche Entscheidung muss aber einstimmig

gefasst werden.


